
Klagegründe und wesentliche Argumente

Der Kläger, der erfolgreich an den Vorauswahlprüfungen zum
oben genannten Auswahlverfahren teilgenommen hatte, wurde
nicht zur nächsten Phase zugelassen, da er seinem Bewerbungsf-
ragebogen entgegen den Hinweisen in der im Amtsblatt veröf-
fentlichten Ausschreibung des Auswahlverfahrens (1) kein Doku-
ment zum Nachweis seiner Nationalität beigefügt hatte.

Zur Begründung seiner Klage macht der Kläger einen Verstoß
gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, den Grundsatz der
ordnungsgemäßen Verwaltung und die Fürsorgepflicht geltend.
Insbesondere in Bezug auf die Nationalität habe sich das Formu-
lar des Bewerbungsfragebogens, das man von der Website des
EPSO herunterladen könne, darauf beschränkt, eine eidesstattli-
che Erklärung zu verlangen und die Bewerber darauf hinzuwei-
sen, dass sie gegebenenfalls aufgefordert würden, einen Nach-
weis vorzulegen.

(1) ABl. C 178 A vom 27.7.2005, S. 3.
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Anträge

Der Kläger beantragt,

— die Entscheidung der Kommission vom 3. Januar 2006
betreffend die Zuerkennung und Feststellung der Ruhegehalt-
sansprüche des Klägers insoweit aufzuheben, als darin der
Zeitraum seines Urlaubs aus persönlichen Gründen vom
11. Juni 1981 bis 1. März 1983 nur mit einem Dienstjahr,

5 Monaten und 6 Tagen statt mit einem Dienstjahr, 8 Mona-
ten und 20 Tagen angerechnet wird;

— die Entscheidung der Kommission vom 5. September 2006
aufzuheben, mit der die Beschwerde des Klägers zurückge-
wiesen wurde;

— die Kommission auf die Folgen hinzuweisen, die sich aus der
Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen ergeben, ins-
besondere in Bezug auf die zur Zeit auf 66,66666 v. H. fest-
gesetzte erworbene Quote, die neu zu berechnen ist, um die
Monate Januar und Februar 1983 zu berücksichtigen;

— der Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Der Kläger, ein ehemaliger Beamter der Kommission, befindet
sich seit dem 1. Januar 2006 im Ruhestand. Mit seiner Klage
wendet er sich gegen die Entscheidung der Kommission betref-
fend die Zuerkennung und Feststellung seiner Ruhegehaltsan-
sprüche, soweit aus dieser Entscheidung hervorgehe, dass die
Ansprüche, die er während eines Urlaubs aus persönlichen
Gründen erworben habe und deren Übertragung auf das
Gemeinschaftssystem ihm gewährt worden sei, nicht vollständig
angerechnet worden seien.

Der Kläger macht einen Verstoß gegen den Grundsatz des Ver-
trauensschutzes, den Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwal-
tung sowie der Fürsorgepflicht, und zum anderen das Vorliegen
eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers sowie einen Verstoß
gegen die Begründungspflicht geltend.
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